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(Oie in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Originaltexte dieses Ge* 
setzes sind von

Marschall der RAF Sholto D o u g l a s  
Generalleutnant N o i r e t  

Marschall der Sowjetunion S o k o l o w s k i  
General Lucius D. C l a y

unterzeichnet.)

A l l i i e r t e  K o m m a n d a n t u r  B e r l i n
BK/O (47) 129 
29. Mai 1947

Politische und nichtpolitische Organisationen, Fristverlängerung
Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt an:
1. Die Anordnung BK/O (47) 16 vom 23. Januar 1947 (Verfahren bei der An

erkennung von Organisationen politischen Charakters) ist wie folgt zu 
ändern:

Im § 2 (II) ist das Datum „April 1947'' durch „Juli 1947" zu ersetzen.
2. Die Anordnung BK/O (47) 66 vom 22. März 1947 (Zulassungsverfahren 

für nichtpolitische Organisationen) ist wie folgt zu ändern:
Der § 8 ist durch folgenden Paragraphen zu ersetzen:

„Nichtpolitische Organisationen, die bis zum 1. Juni 1947 Anträge ein
gereicht haben, dürfen ihre Tätigkeit provisorischerweise bis zum

1. September 1947 fortsetzen, es sei denn, daß ihre Anträge seitens 
der Alliierten Kommandantur bereits abgewiesen wurden. Nach dem
1. September 1947 darf keine nichtpolitische Organisation ohne die lt. 
§ 1 dieser Anordnung erforderliche Bestätigung irgendwie tätig eein." 

Im Aufträge der Alliierten Kommandantur Berlin:
G. M. О b о r n 
Oberstleutnant 

Vorsitzführender Stabschef

A l l i i e r t e  K o m m a n d a n t u r  B e r l i n
R e c h t s k o m i t e e

LEG/I (47) 8b
14. Mai 1947

Arbeitserlaubnis für Hilfsarbeiier von Rechtsanwälten
An den Kammergerichtspräsidenten und
an das Präsidium der Anwaltskammer der Stadt Berlin

1. Alle Juristen, die als Hilfsarbeiter (assistants) von Rechtsanwälten 
arbeiten wollen, dürfen diese Tätigkeit nur dann ausüben, wenn ihren Ge
suchen um Genehmigung der Hilfsarbeitertätigkeit vom Rechtskomitee end
gültig stattgegeben worden ist, nachdem ihre Fragebogen sorgfältig geprüft 
worden sind. Wenn ihre Gesuche dem Rechtskomitee zur Entscheidung vor
gelegt werden, müssen folgende Schriftstücke beigefügt werden:

a) eine Bescheinigung des Kammergerichtspräsidenten und eine Bescheini
gung des Generalstaatsanwalts des Inhalts, daß der Bewerber als Rich
ter oder als Staatsanwalt in der Stadt Berlin nicht benötigt wird; der 
Grund hierfür muß erwähnt weiden;

b) eine Erklärung des Präsidenten der Anwaltskammer der Stadt Berlin, 
die den Namen des Rechtsanwalts enthält, bei dem der Bewerber 
beschäftigt zu werden vorschlägt.

2. Nur solche Rechtsanwälte und Notare dürfen einen anderen Juristen 
als Hilfsarbeiter einstellen, die selbst entsprechend den Anweisungen des 
Rechtskomitees endgültig oder vorläufig zur Rechtsanwaltschaft zugelassen 
worden sind.

3. . . .
*4. Rechtsanwälte und Notare, die eine Verletzung dieser Anweisung 

dulden, werden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.
5. . . .

C .  W .  H a r r i  I
Chairman

Magistrat
P e r s o n a l f r a g e n  u n d  V e r w a l t u n g

Ausstellung von Unschädlichkeitszeugnissen
B e i  d e r  Abtretung von Geländeteilen für öffentliche Zwecke sind nach dam 

Gesetz vom 15. Juli 1890 betr. die Erleichterung unentgeltlicher Abtretungen 
einzelner Gutsteile oder Zubehörstücke zu öffentlichen Zwecken und nach den 
älteran Gesetzen vom 3. März 1850 betr. den Verkauf und vom 27. Juni 1860 
betr. den Austausch solcher Grundstücke Unschädlichkeitezeugnisse erforder
lich, die bis zum Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates — nach 
Anhörung des Hauptamtes für Vermessung — durch das Kulturamt Berlin als 
Ausemandersetzungsbehörde ausgestellt wurden. Diese in der Provinz noch 
bestehende Behörde kann unter den heutigen Verhältnissen für den Bereich 
ven Groß-Berlin keine behördlichen Befugnisse mehr ausüben.

Die Ausstellung der Unschädlichkeitszeugnisse wird daher ab sofort bis 
zu einer endgültigen Regelung der Abteilung für Bau- und Wohnungswesen
— Hauptamt für Vermessung — übertragen.

B e r l i n ,  den 7. Dezember 1946.
Magistrat von Groß-Berlin 

Abt. für Personalfragen und Verwaltung
I. V.: S c h m i d t

E r n ä h r u n g
Zählung und Kundeneintragung für den Gemüse- 

und Obstbezug
Auf Grund der Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von land

wirtschaftlichen Erzeugnissen vom 27. August 1939 (RGBl. I Seite 1521) wird 
bestimmt:

1. In der Zeit vom 22. bis 31. Mai 1947 wird in sämtlichen Verwaltungs
bezirken eine Kundenzählung und -eintragung für den künftigen Gemüse- und 
Obstbezug durchgeführt. Zur Kundeneintragung sind alle im Wohnbezirk des 
Verbrauchers gelegenen Ladengeschäfte und Marktverkaufsstellen berechtigt, 
die zur Abgabe von Gemüse und Obst zugelassen sind.

Berufstätige, die außerhalb ihres Wohnbezirks für den Lebensmitteleinkauf 
sogenannte „A-Geschäfte" in Anspruch nehmen dürfen, können sich auch bei 
derartigen Geschäften zum Gemüse- und Obslbezuge eintragen lassen.

2. Mit Wirkung vom 1. Juli 1947 ab ist der Verbraucher bis zu weiteren 
Anordnungen für den Gemüse- und Obstbezug an den Einzelhändler gebunden, 
bei dem er den Zählabschnitt abgegeben hat. Mit dem gleichen Zeitpunkt 
verliert die bisherige Kundenbindung ihre Gültigkeit.

3. Bei der Eintragung wird der Abschnitt „V 1" der Kartoffelkarten Juni/ 
Juli 1947 abgetrennt; bei der Anmeldung von Kindern bis zu sechs Jahren ist 
a u ß e r d e m  der Abschnitt ,.S 10" der Juni-Lebensmittelkarten IV А abzu
trennen.

Bei der Anmeldung hat der Einzelhändler die Rückseite des Berliner Bezugs
ausweises — Ausgabe 4 (4a) — mit der laufenden Listen-Nummer (Kunden- 
Nummer) und seinem Firmenstempel zu versehen.

4. Die Einzelhändler haben die Zählabschnitte bei ihrer zuständigen Marken
rücklaufstelle zusammen mit der Schlußabrechnung der Mai-Lebensmittelkarten
— getrennt nach „V Г*. und „S 10"-Abschnitten — abzurechnen. „A-Ge- 
schäfte" haben außerdem die aus fremden Verwaltungsbezirken stammenden 
Abschnitte, getrennt von den übrigen und gleichfalls unterteilt nach „V !**• 
und „S 10"-Abschnitten, abzurechnen.

5. Zuwiderhandelnde setzen sich der Gefahr der Strafverfolgung nach den 
Vorschriften der Verbrauchsregehmgs-Strafverordnung in der Fassung vom
26. November 1941 (RGBl. I Serie 734) aus.

B e r l i n ,  den 28. Mai 1947.
Magistrat von Groß-Berlin 

Der Oberbürgermeister
I. V.: D r . A c k e r

Verlängerte Gültigkeit von Lebensmittel-Bezugsrechten
Auf Grund der Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von land

wirtschaftlichen Erzeugnissen vom 27. August 1939 (RGBl. I Seite 1521) wird 
bestimmt:

1. Folgende Bezugsrechte behalten ihre Gültigkeit über den 31. Mai 1947 
hinaus, soweit Ware zur Belieferung dieser Abschnitte in den einzelnen Ver
waltungsbezirken noch nicht bereitgestellt werden konnte:

a) Die Fleisch/Austauschware-Abschnitte der Mai-Lebensmittelkarten I bis 
IV ( n u r  I. und III. Dekade) — sie gelten bis zum 10. Juni 1947;

b) die Fettabschnitte der Mai-Lebensmittelkarten I bis IV ( n u r  III. De
kade) — sie gelten bis zum 20. Juni 1947;

c) die Kartoffelabschnitte (aller Dekaden) für den Monat Mai — sie gelten 
in den K l e i n h a n d e l s g e s c h ä f  t e n  bis zum 30. Juni 1947;

d) die Gemüseabschnitte G 2 bis d 4 der April-Lebensmittelkarten I bis IV 
und G 1 bis G 4 der Mai-Lebensmittelkarten I bis IV — sie gelten bis 
zum 30. Juni 1947.

Die Bezirksämter eind berechtigt, im Falle einer früheren Warenanlieferung 
einen vorzeitigen Verfalltag für die oben genannten Bezugsrechte in ihrem 
Verwaltungsbereich zu bestimmen.

2. Kleinhandelsgeschäften, Gaststätten usw. 1st es nicht gestattet, verfallene 
Bezugsrechte zu beliefern oder Gutscheine über demnächst verfallende Bezugs
rechte auszugeben.

3. Zuwiderhandelnde setzen sich der Gefahr der Strafverfolgung nach den 
Vorschriften der Verbrauchsregelungs-Strafverordnung in der Fassung vom 
26. November 1941 (RGBl. J Seite 734) aus.

B e r l i n ,  den 4. Juni 1947.
Magistrat von Groß-Berlin 

Der Oberbürgermeister
I. V.: Dr. F r i e d e n s b u r g

G e s u n d h e i t s w e s e n
Verordnung über Arzneimittel und Schönheitsmittel

Der Magistrat von Groß-Berlin erläßt folgende Verordnung:
A. B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  u n d  G e l t u n g s b e r e i c h

§ 1
1. Arzneimittel im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe und Zubereitungen, 

die dazu bestimmt sind, Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Mensch 
oder Tier zu verhüten, zu lindern oder zu beseitigen.

2. Arzneien sind zur Abgabe an den Verbraucher hergerichtete Arznei
mittel.

3. Arzneifertigwaren (Spezialitäten) sind Arzneien, die in abgabefertiger 
Packung in den Verkehr gebracht werden und -durch besondere Bezeichnung 
oder Aufmachung als Erzeugnisse bestimmter Hersteller gekennzeichnet sind.

4. Stoffe im Sinne dieser Verordnung sind chemische Grundstoffe und 
chemische Verbindungen sowie unbearbeitete oder bearbeitete Natur
erzeugnisse.

5. Zubereitungen sind Erzeugnisse aus Stoffen, die in den Erzeugnissen 
noch ganz oder teilweise enthalten sind.

6. Verbraucher im Sinne dieser Verordnung ist, wer Arzneimittel erwirbt, 
um sie an sich, an anderen oder an Tieren anzuwenden. Dem Verbraucher 
stehen gleich Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenfürsorge, in denen 
Arzneimittel verwendet werden.

5 2

Stoffe und Zubereitungen, die überwiegend Lebensmittel oder Futtermittel 
sind, unterliegen dieser Verordnung nur dann, wenn sie im Einzelfalle als 
Arzneimittel vorrätig gehalten oder abgegeben werden oder soweit dies 
nach §§ 4, 5 angeordnet wird.

§ 3
1. Schönheitsmittel (kosmetische Mittel, Körperpflegemlttel) sind Stoffe und 

Zubereitungen, die zur Reinigung, Pflege, Färbung oder Verschönerung der 
Haut, des Haares, der Nägel oder der Mundhöhle bestimmt sind.

2. Schönheitsmittel unterliegen dieser Verordnung nur, soweit die Abtei
lung Gesundheitswesen des Magistrats von Groß-Berlin dies bestimmt.

§ 4
Den Arzneimitteln stehen Stoffe und Zubereitungen gleich, die dazu be

stimmt sind, bei Mensch oder Tier
1. eine allgemeine oder örtliche Empfindungslosigkeit herbeizufuhren.


